
DIPL.-ING. MARTIN HALLER

SOFTWARE-ENGINEERING & EDV-BERATUNG

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

für den Verkauf und die Lieferung von Software-Produkten und

Dienstleistungen

  

Für alle gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss zwischen
dem Kunden und der Firma Dipl.-Ing. Martin Haller, Software-Engineering & EDV-Beratung (nach
folgend HMSE genannt) gelten stets diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt
des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung, dies unter Einbeziehung der Allgemeinen Ge
schäftsbedingungen von HMSE für die verschiedenen Services, die nicht eine Warenbestellung zum
Gegenstand haben, und der besonderen Vertragsbedingungen von HMSE für die verschiedenen Soft
ware-Produkte  (Endanwender-Lizenzvereinbarungen).  Die  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  der
Services und die besonderen Vertragsbedingungen der Software-Produkte befinden sich bei den je
weils angebotenen Services bzw. Software-Produkten und können dort durch Anklicken des entspre
chenden Hinweises gelesen und ausgedruckt werden. 

Im Falle von Kollisionen gilt zwischen den Regelungen als Rangfolge: 

a. besondere Vertragsbedingungen der einzelnen Software-Produkte,
b. Allgemeinen Geschäftsbedingungen der einzelnen Services,
c. diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
d. gesetzliche Regelung.

Von diesen Geschäftsbedingungen insgesamt oder teilweise abweichende AGB des Kunden erkennt
HMSE nicht an, es sei denn, HMSE hat diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Geschäfts
bedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn HMSE in Kenntnis entgegenstehender AGB des
Kunden seine Leistungen vorbehaltlos erbringt. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte der Parteien. 

Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden 14 Tage nach deren Veröffentlichung
auf der HMSE-Homepage wirksam, sofern der Kunde den jeweiligen Änderungen nicht spätestens 14
Tage nach der Veröffentlichung widerspricht. 

  

HMSE liefert die vom Kunden bestellte Ware oder die Dienstleistungen nach Angebotsannahme und
Bezahlung des vollen Kaufpreises (inklusive aller Steuern und Abgaben). Sollte HMSE nachträglich er
kennen, dass sich bei HMSE z. B. ein Fehler bei den Angaben zu einem Produkt, zu einem Preis oder
zu einer Lieferbarkeit eingeschlichen hat, wird HMSE den Kunden hiervon umgehend informieren.
Dieser kann den Auftrag unter den abgeänderten Konditionen nochmals bestätigen. Andernfalls ist
HMSE zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

Sofern der Kunde hierdurch nicht unzumutbar beeinträchtigt wird, behält sich HMSE vor, technische
Änderungen an dem Vertragsgegenstand vorzunehmen, wenn hierdurch die technische Funktion nicht
beeinträchtigt wird. 
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HMSE ist zu Teilleistungen berechtigt, sofern dem Kunden dies zumutbar ist. 

  

Der Vertrag über eine angebotene Ware oder eine Dienstleistung kommt ohne Erklärung gegenüber
dem Kunden,  der das Vertragsangebot abgegeben hat,  bereits  durch faktisches Entsprechen durch
HMSE zustande. Der Kunde verzichtet auf eine Annahmeerklärung (§ 864 ABGB). Über die Annahme
seines Antrages auf Vertragsabschluss wird der Kunde entweder alsbald von HMSE per E-Mail unter
der von ihm angegebenen E-Mail-Adresse unterrichtet oder spätestens durch Ausführung der Liefe
rung der bestellten Ware bzw. durch das Angebot der Dienstleistung. 

Durch den Vertrag kommt bei Waren ein Kauf auf Probe zustande. Innerhalb einer Widerrufsfrist von
7 Tagen nach Erhalt der Ware kann der Kunde die Ware ohne Angabe von Gründen an HMSE zurück
schicken (= Widerrufs- oder Rückgaberecht). Für eine Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab
sendung der Ware. Voraussetzung ist, dass die Ware nicht beschädigt oder erkennbar gebraucht ist so
wie die Rücksendung ausreichend frankiert erfolgt. Die Gefahr der Versendung sowie dessen Nachweis
liegt beim Kunden. Hat der Kunde die Ware fristgerecht und ordnungsgemäß zurückgeschickt, zahlt
HMSE umgehend den bereits entrichteten Kaufpreis zurück. 

Die Rückgabegarantie gilt nicht für solche besonderen Services von HMSE, in deren Allgemeinen Ge
schäftsbedingungen eine Rückgabegarantie nicht eingeräumt wird, sowie für folgende Warengruppen: 

▪ Software, soweit deren Versiegelung geöffnet wurde. 
▪ Waren, die nach Kundenspezifikation konfiguriert und angefertigt wurden. 

Für diese Artikel kommt mit der Annahme des Kundenangebots durch HMSE der Vertrag endgültig
zustande. 

Verfügbarkeitsvorbehalt: 

Sollte  HMSE nach Vertragsabschluss  feststellen,  dass  die  bestellte  Ware oder  Dienstleistung nicht
mehr bei HMSE verfügbar ist oder aus rechtlichen Gründen nicht geliefert werden kann, kann HMSE
entweder eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware oder Dienstleistung anbieten, oder vom Ver
trag zurücktreten. Das Angebot einer Ersatzlieferung oder des Rücktritts erfolgt unverzüglich, spätes
tens innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang des Kundenangebots. Bereits erhaltene Zahlungen wird
HMSE umgehend nach einem Rücktritt vom Vertrag durch HMSE oder den Kunden erstatten. 

  

Die Lieferung der Ware erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. Der Versand erfolgt nach freier
Wahl von HMSE. HMSE liefert in handelsüblicher Verpackung; erforderliche Sonderverpackungen ge
hen zu Lasten des Kunden. HMSE ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Ware auf Rechnung des
Kunden zu versichern. Fracht- und kostenfreie Versendung erfolgt nur nach besonderer schriftlicher
Vereinbarung. 

Die Lieferung von Software, die der Kunde als Shareware vom Internet heruntergeladen und bereits
vor dem Kauf zur Evaluierung installiert hat, erfolgt in Form der Zusendung eines Registrierungs
schlüssels per E-Mail und in Schriftform auf dem normalen Postwege. Die Entgegennahme des Regis
trierungsschlüssels entspricht in diesem Fall dem Öffnen der Versiegelung einer Software. 

Stellt der Kunde die von ihm zu beschaffenden Unterlagen oder sonstigen zu erbringenden Leistungen
nicht rechtzeitig zur Verfügung, oder übermittelt er HMSE die von ihm zu erbringenden Informatio
nen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit entsprechend. 

  

Die Preise gelten ab HMSE ohne Installation, Schulung oder sonstige Nebenleistungen. Auf der Rech
nung werden neben dem Nettopreis für die Ware oder Dienstleistung die Preise für ergänzende Leis
tungen ausgewiesen: Verpackung, Versand, Versicherung, die jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungs
stellung gültige Mehrwertsteuer etc. 
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Die auf der Homepage angegebenen Preise gelten nur für Bestellungen im E-Commerce. 

Ein Recht des Kunden zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung besteht nicht, es sei denn, die Forde
rung ist unstreitig oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt. Die Rechte des Kunden nach § 1052 ABGB
bleiben jedoch unberührt. 

  

Alle Lieferungen von HMSE erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Im kaufmännischen Verkehr geht das
Eigentum an der Kaufsache erst beim Eingang aller Zahlungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung
mit dem Kunden über. 

Vor dem Übergang des Eigentums ist die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware unter
sagt. Eine Weiterveräußerung ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges gestattet.
Für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunden bereits jetzt seine Kaufpreis
forderung gegen den Erwerber in voller Höhe an HMSE ab. 

Ist der Kunden mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, stellt er seine Zahlungen ein und erge
ben sich sonst berechtigte Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit, so ist er nicht
mehr berechtigt, über die Ware zu verfügen. HMSE kann in einem solchen Fall vom Vertrag zurück
treten und / oder die Einziehungsbefugnis des Kunden gegenüber dem Warenempfänger widerrufen.
HMSE ist dann berechtigt, Auskunft über die Warenempfänger zu verlangen, diese vom Übergang der
Forderungen auf HMSE zu benachrichtigen und die Forderungen des Kunden gegen die Warenemp
fänger einzuziehen. 

Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die HMSE nach diesen Bestimmungen zustehen, die Höhe al
ler gesicherten Ansprüche um mehr als 25 % übersteigt, wird HMSE auf Wunsch des Kunden einen
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 

Im kaufmännischen Verkehr ist die während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes im Eigentum von
HMSE stehende Ware vom Kunden gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchsdiebstahl zu versi
chern. Die Rechte aus dieser Versicherung werden an HMSE abgetreten. HMSE nimmt diese Abtre
tung an. 

  

HMSE gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt des Versandes nicht mit Fehlern behaftet sind,
die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen Gebrauch aufheben oder mindern. Eine un
erhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit bleibt außer Acht. 

Ergänzend hat der Kunde potentiell Ansprüche aus Garantieerklärungen der Hersteller vieler techni
scher Produkte, die den Produkten beigefügt werden. Der Kunde hat die Ware umgehend nach Emp
fang der Lieferung auf Vollständigkeit oder etwaige Mängel zu überprüfen, dies spätestens innerhalb
von einer Woche ab Zugang, und wird im Falle einer Abweichung umgehend eine Mängelanzeige sen
den. Bei versteckten Mängeln ist die Mitteilung umgehend nach Feststellung des versteckten Mangels
innerhalb der Gewährleistungsfrist vorzunehmen. 

Die Dauer der Gewährleistung beträgt sechs Monate ab Versendung. 

Im Falle einer nicht vollständigen Lieferung wird HMSE umgehend nachliefern. Im übrigen hat HMSE
zunächst das Recht, entweder die mangelhafte Sache zu reparieren oder eine Ersatzlieferung vorzu
nehmen. Gelingt die Reparatur wiederholt nicht oder erfolgt wiederholt keine befriedigende Ersatzlie
ferung, ist der Kunde berechtigt, entweder den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten
(Wandlung). 

HMSE haftet für zugesicherte Eigenschaften, soweit diese entweder im Angebot oder in der Homepage
ausdrücklich als zugesichert oder als "Garantie" gekennzeichnet sind. 

HMSE übernimmt eine Gewährleistung bezogen auf die einzelnen bei ihr bestellten Waren, nicht aber
für Sachgesamtheiten, es sei denn, es wird dies ausdrücklich mit dem Kunden so vereinbart. 
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Eine Gewährleistung kann nicht für solche Mängel übernommen werden, die auf unsachgemäße Nut
zung oder eine überdurchschnittliche Beanspruchung der Ware seitens des Kunden oder Dritte zu
rückzuführen sind sowie nicht für Verschleißteile. 

Nimmt der Kunde HMSE auf Gewährleistung in Anspruch, und stellt sich heraus, dass ein Gewährleis
tungsanspruch nicht besteht (z.B. Anwenderfehler, unsachgemäße Behandlung des Kaufgegenstandes,
Nichtbestehen eines Mangels), so hat der Kunde HMSE alle im Zusammenhang mit der Überprüfung
des Kaufgegenstandes entstehenden Kosten zu ersetzen, sofern er unsere Inanspruchnahme zu vertre
ten hat. 

  

Für Schäden haftet HMSE nur dann, wenn HMSE oder einer seiner Erfüllungsgehilfen eine wesentli
che Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt hat oder
der Schaden auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von HMSE oder einer seiner Erfüllungsgehilfen
zurückzuführen ist. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinal
pflicht) nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich, ist die Haftung von HMSE auf den Schaden beschränkt,
der für HMSE bei Vertragsschluss vernünftigerweise voraussehbar war. Bei Verzug hat der Kunde das
Recht, alternativ zum Schadenersatz vom Vertrag zurückzutreten. 

Im Falle von Datenverlusten wird - mit Ausnahme von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit - eine Haf
tung von HMSE ausgeschlossen. 

Weder Datenverarbeitungsanlagen noch Computersoftware arbeiten nach dem aktuellen Stand der
Technik stets fehlerfrei. Entsprechend kann HMSE auch keinen unbedingt immer fehlerfreien Betrieb
des  Online-Handels  technisch  sicherstellen.  Hinzu  treten  die  Unwegbarkeiten  des  Internet  selbst.
HMSE haftet deshalb nicht für Schäden, die darauf beruhen, dass infolge technischer Mängel mögli
cherweise von Kunden abgegebene Kaufangebote nicht bei HMSE eingehen oder dort nicht berück
sichtigt werden. Ausgenommen ist ein etwaiger Vorsatz bei HMSE. 

Der Umfang einer Haftung von HMSE wegen zugesicherter Eigenschaften sowie aufgrund zwingender
gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt. 

In jedem Fall ist die Haftung von HMSE beschränkt auf einen Betrag von EUR 1.000,00 pro Schaden
fall. 

Die vorstehenden Regelungen geben den vollständigen Haftungsumfang von HMSE wieder. Eine wei
tergehende Haftung wird ausgeschlossen. 

  

HMSE verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO,
DSG, TKG). Näheres dazu entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung. 

HMSE weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Datenübertragungen in
offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik, nicht umfassend gewähr
leistet werden kann. Der Kunde weiss, dass ein Provider das auf einem Webserver gespeicherte Seiten
angebot und unter Umständen auch weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht je
derzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer am Internet sind unter Umständen technisch in der
Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. Für
die Sicherheit der von ihm ins Internet übermittelten und auf Webservern gespeicherten Daten, die
sich nicht im Einflussbereich von HMSE befinden, trägt der Kunde vollumfänglich selbst Sorge. 

  

Erfüllungsort ist sowohl für die Lieferung als auch Zahlung am Geschäftssitz von HMSE in A-6330
Kufstein, Austria, Langkampfner Straße 19. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, wenn der Kunde Kauf
mann, juristische Person des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder im In
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land ohne Gerichtsstand ist, Kufstein oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl von HM
SE. 

Für die von HMSE auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgeschlossenen Ver
träge und für aus ihnen folgende Ansprüche gleich welcher Art gilt ausschließlich das Recht der Repu
blik Österreich unter Ausschluss der Bestimmungen zum Einheitlichen UN-Kaufrecht über den Kauf
beweglicher Sachen bzw. des Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf
vom 11.04.1988. 

Die Bestimmungen der Ziffer 10.3 lassen zwingende Regelungen des Rechts des Staates, in dem der
Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unberührt, wenn und soweit der Kunde einen Kaufvertrag
abgeschlossen hat,  der  nicht  der  beruflichen oder  gewerblichen Tätigkeit  des  Kunden zugerechnet
werden kann (Verbrauchervertrag) und wenn der Kunde die zum Abschluss des Kaufvertrags erforder
lichen Rechtshandlungen in dem Staat seines gewöhnlichen Aufenthaltes vorgenommen hat. 

  

Jegliche Änderungen, Ergänzungen oder die teilweise oder gesamte Aufhebung des Vertrages bedürfen
der Schriftform, auch die Abänderung oder Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder
ihre Rechtswirksamkeit  später verlieren,  so soll  hierdurch die Gültigkeit  des Vertrages im übrigen
nicht berührt werden. Für diesen Fall verpflichten sich die Parteien, anstelle der unwirksamen Rege
lung eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die, soweit rechtlich möglich, den mit der unwirksamen
Regelung verfolgten wirtschaftlichen Zweck unter Berücksichtigung der in diesem Vertrag zum Aus
druck gekommenen Interessen der Parteien am nächsten kommt. Das gleiche gilt, soweit der Vertrag
eine von den Parteien nicht vorhergesehene Lücke aufweist. 
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DIPL.-ING. MARTIN HALLER

SOFTWARE-ENGINEERING & EDV-BERATUNG

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

für den Verkauf und die Lieferung von Organisations-,

Programmierleistungen und Werknutzungsbewilligungen von

Software-Produkten

  

Alle  Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich,  wenn sie  vom Auftragnehmer
schriftlich und firmengemäß gezeichnet werden und verpflichten nur in dem in der Auftragsbestäti
gung angegebenem Umfang. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche
Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiemit ausgeschlossen. Angebote sind grundsätz
lich freibleibend. 

  

Gegenstand eines Auftrages kann sein: 

▪ Ausarbeitung von Organisationskonzepten
▪ Global- und Detailanalysen
▪ Erstellung von Individualprogrammen
▪ Lieferung von Bibliotheks-(Standard-)Programmen
▪ Erwerb von Nutzungsberechtigungen für Software-Produkte
▪ Erwerb von Werknutzungsbewilligungen
▪ Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstützung)
▪ Telefonische Beratung
▪ Programmwartung
▪ Erstellung von Programmträgern
▪ Sonstige Dienstleistungen

Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme erfolgt nach Art und Umfang
der vom Auftraggeber vollständig zur Verfügung gestellten bindenden Informationen, Unterlagen und
Hilfsmittel.  Dazu zählen auch praxisgerechte Testdaten sowie Testmöglichkeiten in ausreichendem
Ausmaß, die der Auftraggeber zeitgerecht, in der Normalarbeitszeit und auf seine Kosten zur Verfü
gung stellt. Wird vom Auftraggeber bereits auf der zum Test zur Verfügung gestellten Anlage im Echt
betrieb gearbeitet, liegt die Verantwortung für die Sicherung der Echtdaten beim Auftraggeber. 

Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche Leistungsbeschreibung,
die der Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten Unterla
gen und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber zur Verfügung stellt.  Diese Leistungsbe
schreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und mit seinem
Zustimmungsvermerk  zu  versehen.  Später  auftretende  Änderungswünsche  können  zu  gesonderten
Termin- und Preisvereinbarungen führen. 

Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils betroffene Modul
einer Programmabnahme spätestens 4 Wochen ab Lieferung durch den Auftraggeber. Diese wird in ei
nem Protokoll vom Auftraggeber bestätigt. (Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit anhand der

1. Vertragsumfang und Gültigkeit

2. Leistung und Prüfung
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2.4.
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vom Auftragnehmer akzeptierten Leistungsbeschreibung mittels der unter Punkt 2.2. angeführten zur
Verfügung gestellten Testdaten). Lässt der Auftraggeber den Zeitraum von vier Wochen ohne Pro
grammabnahme verstreichen, so gilt die Software innerhalb dieses Zeitraumes als abgenommen. Bei
Einsatz der Software im Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als abgenom
men. 

Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich vereinbarten Leistungsbeschrei
bung, sind vom Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem Auftragnehmer zu melden, der um ra
schestmögliche Mängelbehebung bemüht ist.  Liegen schriftlich gemeldete,  wesentliche Mängel vor,
das heißt, dass der Echtbetrieb nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann, so ist nach Mängelbehe
bung eine neuerliche Abnahme erforderlich. 

Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard-)Programmen bestätigt der Auftraggeber mit der Bestellung
die Kenntnis des Leistungsumfanges der bestellten Programme. 

Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausführung des Auftrages gemäß Leistungsbe
schreibung tatsächlich oder juristisch unmöglich ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies dem Auf
traggeber sofort anzuzeigen. Ändert der Auftraggeber die Leistungsbeschreibung nicht dahingehend
bzw. schafft die Voraussetzung, dass eine Ausführung möglich wird, kann der Auftragnehmer die Aus
führung ablehnen. Ist die Unmöglichkeit der Ausführung die Folge eines Versäumnisses des Auftrag
gebers oder einer nachträglichen Änderung der Leistungsbeschreibung durch den Auftraggeber, ist der
Auftragnehmer berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten. Die bis dahin für die Tätigkeit des Auftrag
nehmers abgelaufenen Kosten und Spesen sowie allfällige Abbaukosten sind vom Auftraggeber zu er
setzen. 

Ein Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen erfolgt auf Kos
ten und Gefahr des Auftraggebers. Darüber hinaus vom Auftraggeber gewünschte Schulung und Erklä
rungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch des Auftrag
gebers. 

  

Alle Preise verstehen sich jeweils in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den vorliegenden Auf
trag. Die genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. -stelle des Auftragnehmers. Die Kosten
von Programmträgern (z.B. Magnetbänder, Magnetplatten, Floppy Disks, Streamer Tapes, Magnet
bandkassetten usw.) sowie allfällige Vertragsgebühren werden gesondert in Rechnung gestellt. 

Bei Bibliotheks-(Standard-)Programmen gelten die am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise. Bei al
len anderen Dienstleistungen (Organisationsberatung, Programmierung, Einschulung, Umstellungs
unterstützung, telefonische Beratung usw.) wird der Arbeitsaufwand zu den am Tag der Leistungser
bringung gültigen Sätzen verrechnet. Abweichungen von einem dem Vertragspreis zugrundeliegenden
Zeitaufwand, der nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, wird nach tatsächlichem Anfall berechnet. 

Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden dem Auftraggeber gesondert nach den je
weils gültigen Sätzen in Rechnung gestellt. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 

  

Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) möglichst ge
nau einzuhalten. 

Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der Auftraggeber zu
den vom Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten und Unterlagen vollstän
dig, insbesondere die von ihm akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. Punkt 2.3. zur Verfügung stellt
und seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß nachkommt. 

Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige oder nachträglich
geänderte Angaben und Informationen bzw. zu Verfügung gestellte Unterlagen entstehen, sind vom
Auftragnehmer nicht zu vertreten und können nicht zum Verzug des Auftragnehmers führen. Daraus
resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber. 

2.5.

2.6.

2.7.

3. Preise, Steuern und Gebühren

3.1.

3.2.

3.3.

4. Liefertermin

4.1.

4.2.
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Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Programme umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt,
Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu legen. 

  

Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14 Tage ab Fak
turenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamt
auftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog. 

Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulungen, Realisierungen in Teil
schritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder
Leistung Rechnung zu legen. 

Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die Durch
führung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung der ver
einbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom
Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom Auftrag
geber zu tragen. 

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung
zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu las
sen und übergebene Akzente fälligzustellen. 

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, Garantie-
oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten. 

  

Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentationen etc.) stehen dem
Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber erhält ausschließlich das Recht, die
Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für die im
Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der erworbenen Anzahl Lizenzen für die gleichzeitige
Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden. 

Durch den gegenständlichen Vertrag  wird  lediglich  eine  Werknutzungsbewilligung erworben.  Eine
Verbreitung durch den Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. Durch die Mit
wirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der Software werden keine Rechte über die im gegen
ständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung der Urheberrechte des Auftrag
nehmers zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem solchen Fall volle Genugtuung zu
leisten ist. 

Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber unter der
Bedingung gestattet, dass in der Software kein ausdrückliches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter
enthalten ist,  und dass sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese Kopien unverändert
mitübertragen werden. 

Sollte für die Herstellung von Interoperabilität  der gegenständlichen Software die Offenlegung der
Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen Kostenvergütung beim Auftraggeber
zu beauftragen. Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach und erfolgt eine Dekompilie
rung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließlich zur Herstellung der Interoperabi
lität zu verwenden. Missbrauch hat Schadenersatz zur Folge. 

  

Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden oder rechts
widrigem Handeln des Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels eingeschriebenen Brie
fes vom betreffenden Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der angemessenen Nachfrist die
vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht wird und den Auftraggeber daran kein Ver
schulden trifft. 

4.3.

5. Zahlung

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6. Urheberrecht und Nutzung

6.1.

6.2.

6.3.

7. Rücktrittsrecht

7.1.
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Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige Umstände,
die außerhalb der Einflussmöglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden den Auftragnehmer von
der Lieferverpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung der vereinbarten Lieferzeit. 

Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers
möglich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er das recht, neben den er
brachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe von 30% des noch
nicht abgerechneten Aufragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen. 

  

Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen und wenn sie innerhalb von
4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei Individualsoftware nach Programmab
nahme gemäß Pkt. 2.4. schriftlich dokumentiert erfolgen. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die
Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur Untersu
chung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. 

Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbarten Leistung aufgrund organi
satorischer und programmtechnischer Mängel, welche vom Auftragnehmer zu vertreten sind, als not
wendig erweisen, werden kostenlos vom Auftragnehmer durchgeführt. 

Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom Auftraggeber
zu vertreten sind sowie sonstige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden vom Auftragneh
mer gegen Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, wenn Programm
änderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftragnehmer selbst oder von dritter Seite
vorgenommen worden sind. 

Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf un
sachgemäße Bedienung, geänderter Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und Parameter, Ver
wendung ungeeigneter Organistionsmittel und Datenträger, soweit solche vorgeschrieben sind, anor
male Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den Installations- und Lagerbedingun
gen) sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind. 

Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auftragebers bzw. Dritte nachträglich verändert
werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch den Auftragnehmer. 

Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehender Programme ist,
bezieht sich die Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das ur
sprüngliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf. 

  

Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen
werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausge
schlossen. 

  

Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung und Be
schäftigung, auch über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge gearbeitet haben,
des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 Monate nach Beendigung des
Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende Vertragspartner ist verpflichtet, pauschalierten Scha
denersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen. 

  

Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §20 des Datenschutzge
setzes und gemäß der DSGVO einzuhalten. 

7.2.

7.3.

8. Gewährleistung, Wartung, Änderungen

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9. Haftung

10. Loyalität

11. Datenschutz, Geheimhaltung
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Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird
hiedurch der übrige Inhalt dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner werden partnerschaft
lich zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksamen Bestimmungen möglichst
nahe kommt. 

  

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung kommenden ge
setzlichen Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch dann, wenn der Auftrag
im Ausland durchgeführt wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche Zuständig
keit des sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des Auftragnehmers als vereinbart. Für
den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Be
stimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen
vorsieht. 

12. Sonstiges

13. Schlussbestimmungen
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DIPL.-ING. MARTIN HALLER

SOFTWARE-ENGINEERING & EDV-BERATUNG

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Haftungsausschluss für extern gelinkte Seiten

  

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - Haftung für Links - hat das Landgericht (LG) Hamburg
entschieden, dass man durch die Erstellung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu ver
antworten hat. Dies kann - so das Gericht - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrück
lich von diesen Inhalten distanziert. 

  

Da wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben, distanzieren
wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten dieser Website und wir machen uns die
Inhalte der gelinkten Seiten nicht zu eigen. 

1. Gesetzliche Grundlage

1.1.

2. Ausdrückliche Distanzierung

2.1.
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DIPL.-ING. MARTIN HALLER

SOFTWARE-ENGINEERING & EDV-BERATUNG

ERKLÄRUNG ZUR INFORMATIONSPFLICHT

(Datenschutzerklärung)

  

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten da
her ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Da
tenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im
Rahmen unserer Website. 

  

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre an
gegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen zwölf Monate
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung oder einer Rechtsgrundlage
weiter. 

  

Wenn Sie schriftlich, telefonisch, per E-Mail, Fax oder Dritte (Reseller) eine Ware oder Dienstleistung
bei uns kaufen, werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten bei uns gespeichert: Name,
Anschrift, Unternehmensdaten (UID-Nummer), Kontaktpersonen und -daten (Name, Telefon, Fax, E-
Mail) und falls erforderlich Details zu Zahlungsmodalitäten, wie etwa Bankverbindungen. Falls es sich
bei der Ware um eine registrierungspflichtige Software handelt, werden zusätzlich noch die folgenden
Daten gespeichert: Benutzername, Organisation, Newsletter-Erklärung (opt-in). Beim Kauf über Dritte
(Reseller) werden die genannten Daten durch diesen Dritten (Reseller) erhoben und an uns weiterge
geben. 

Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertragli
cher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen.
Darüber hinausgehend werden diese Daten ausschließlich zu internen Zwecken, die mit dem Zweck
der Vertragserfüllung vereinbar sind, verarbeitet (Kundenberatung, bedarfsgerechte Gestaltung unse
rer Leistungen, interne Marktforschungs- und eigene Marketingzwecke). Eine Datenübermittlung an
Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der Bankverbindungen / Kreditkartendaten an
die  abwickelnden Bankinstitute  /  Zahlungsdienstleister  zum Zwecke der  Durchführung eines Zah
lungsvorganges, der Adressdaten an das von uns beauftragte Versandunternehmen zur Zustellung der
Ware und Geschäftskorrespondenz, an Behörden zur Erfüllung unserer gesetzlich vorgeschriebenen
Verpflichtungen, sowie an gesetzliche Vertreter und Gerichte im Falle eines Rechtsstreits. 

Sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis werden aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
auf jeden Fall 7 Jahre gespeichert, darüber hinausgehend bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehun
gen, eines allfälligen Rechtsstreits, fortlaufender Gewährleistungs- oder Garantiefristen. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des
Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. 

1. Allgemeines

2. Kontakt mit uns

3. Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung
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Sie haben die Möglichkeit, im Zuge der Bestellung unserer Software-Produkte unseren kostenlosen
Newsletter zu abonnieren, der Sie in unregelmäßigen Abständen über die Neuigkeiten (Software-Up
dates, neue Produktversionen) unserer Software-Produkte informiert. Hierfür benötigen wir Ihre E-
Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einverstanden sind (opt-in).

Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung bitte einfach per
E-Mail an unseren Datenschutzverantwortlichen. Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im
Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. 

  

Beim Besuch unserer Website werden keine Cookies gespeichert. Ihr Verhalten auf unserer Website
wird weder analysiert noch irgendwie gespeichert. Mit Ihren Eingaben auf unserer Website wird weder
ein Tracking noch eine Profilbildung („profiling“) durchgeführt. 

  

Ihnen stehen grundsätzlich jederzeit  die Rechte auf  Auskunft,  Berichtigung,  Löschung,  Einschrän
kung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in
einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich
ist dies die Datenschutzbehörde. 

Bei Fragen, Unklarheiten oder anderen Anfragen zum Thema Datenschutz stehen wir gerne unter der
im Impressum angegebenen Anschrift und E-Mail zur Verfügung. 

4. Newsletter

5. Cookies und Webanalyse

6. Ihre Rechte
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